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Die folgende Grafik stellt die Lohnsteuer laut Tarif 2009 in Prozent des 
Bruttoeinkommens dar. Werden Freibeträge (z. B. Sonderausgaben) und 
Absetzbeträge (z. B. Alleinverdienerabsetzbetrag) geltend gemacht, so wird 
die tatsächliche Lohnsteuerbelastung niedriger sein.

Durchschnittssteuersatz
Steuer in Prozent des Bruttojahresgehalts

Ann.:	 Angestellter ohne Alleinverdienerabsetzbetrag; Steuer (inkl. Negativ­
steuer) in Prozent des Jahresgehalts (14 Bezüge); Stand 2009.

Da sich die regressive Wirkung der Sozialversicherungsbeiträge 
und die progressive Wirkung der Lohnsteuer zum Teil aufheben, 
ist in Summe die umverteilende Wirkung der Abgaben zwar in den 
achtziger und neunziger Jahren leicht gestiegen, aber insgesamt nur 
schwach ausgeprägt. Laut WIFO-Studie konnte die Vergrößerung 
der Einkommensunterschiede durch die leichte Zunahme der Pro-
gression des Steuersystems nicht ausgeglichen werden, sodass die 
Nettoverteilung der Einkommen ungleicher wurde.

●	 Kapitalertrags- und Vermögensbesteuerung

Kapitalerträge (Sparzinsen, Anleihenerträge, Dividenden etc.) waren im 
Rahmen der Einkommensteuer immer steuerpflichtig, wurden aber durch 
die Möglichkeit der anonymen Veranlagung nur in geringem Umfang er­
klärt bzw. wurden sie hinterzogen. Als in den achtziger Jahren die Finanz­
anlagen hohe Erträge abwarfen, während die übrigen Einkommen eher 
stagnierten und die öffentlichen Budgets mit immer größeren Defiziten zu 
kämpfen hatten, wurde der Fiskus auf die kaum zu rechtfertigende steu­
erliche Schonung dieser Nicht-Arbeitseinkommen aufmerksam. Vor dem 
Hintergrund, dass das Geldvermögen bzw. die Kapitalerträge ungleicher 
verteilt sind als die Lohneinkommen, also zum großen Teil den reichsten 
Bevölkerungsschichten zufließen, ist eine derartige faktische Steuerbefrei­
ung umso bedenklicher. Anfang der neunziger Jahre bezog das untere Drit­
tel der EinkommensbezieherInnen rd. 6 % der Kapitalerträge, das oberste 
Drittel aber rd. 66 %.

Von den Zinsen und Beteiligungserträgen werden nun 25 % KESt abgezo­
gen, wodurch für Privatpersonen, Einzelunternehmen und Personengesell­
schaften die Einkommensteuer abgegolten ist (nicht z. B. für eine AG oder 
GmbH). BezieherInnen sehr niedriger Einkünfte haben die Möglichkeit, sich 
die KESt im Rahmen der Einkommensteuererklärung erstatten zu lassen. 
Formal bedeutet die Endbesteuerung der Kapitalerträge mit 25 % eine Be­
günstigung im Vergleich zu den Arbeitseinkommen, wo der Spitzensteuer­
satz bei 50 % liegt. Durch die Möglichkeit der anonymen Veranlagung (bis 
zum Jahr 2000) war es aber immer äußerst schwierig, die Kapitalerträge 
steuerlich zu erfassen. In einer pragmatischen Art und Weise wurde zu 
Gunsten einer Vollerfassung auf eine gerechte und systematische Versteue­

Steuerschonung für 
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rung verzichtet. Problematisch war auch die Bestimmung, dass mit der KESt 
die Erbschaftssteuer für Sparbücher oder Anleihen abgegolten war. Dadurch 
war das Vererben von Sparbüchern oder Anleihen steuerfrei, dagegen bei­
spielsweise das Vererben von Betrieben oder Grundstücken steuerpflichtig. 
Statt die Erbschaftssteuer zu reformieren, wurde sie mit 1.8.2008 gänzlich 
abgeschafft. Dennoch muss betont werden, dass seit Einführung der KESt 
die Versteuerung von Kapitalerträgen aus der Bedeutungslosigkeit heraus­
gekommen ist und 2008 ein Volumen von 2,2 Mrd. € (KESt auf Zinsen) bzw. 
1,6 Mrd. € (Beteiligungserträge) erreicht hat.

Die Vermögensbesteuerung spielte in Österreich schon immer eine geringe 
Rolle. Dass die Vermögensteuer im Zuge der Steuerreform 1993/94 ersatzlos 
abgeschafft wurde, ist im Hinblick auf die Verteilungswirkungen des Steu­
ersystems kritisch zu beurteilen, da dadurch der Progressionsgrad weiter 
reduziert wurde. In diesem Sinne ist auch die Abschaffung der Erbschafts- 
und Schenkungssteuer verteilungspolitisch als Rückschritt zu bewerten. 

Vermögensbesteuerung in Prozent des BIP

Quelle:	 OECD 2008.

●	 Umsatz- und Verbrauchsteuern wirken regressiv

Ärmere Bevölkerungsschichten müssen ihr Einkommen entweder zur 
Gänze oder zum größten Teil für Konsumgüter bzw. ihren Lebensunterhalt 
ausgeben, während reichere Bevölkerungsschichten einen relativ größeren 
Anteil ihres Einkommens veranlagen können. Daher belasten Umsatz- und 
Verbrauchsteuern, die den Konsum besteuern, ärmere Bevölkerungs­
schichten im Verhältnis zu ihrem Einkommen stärker als reiche. Diese 
Steuern wirken regressiv, belasten also Klein- und MittelverdienerInnen 
überproportional.

Umsatzsteuer

Ärmere Bevölke- 
rungsschichten sind 
stärker belastet

Diagramm Vermögen%BIP
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Zusammenfassung
Die regressiv wirkenden Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ma­
chen rund ein Drittel des heimischen Abgabenaufkommens aus, im OECD-
Durchschnitt nur ein Viertel. Die Vermögenssteuer wurde 1994 abgeschafft, 
die Grund- und Erbschaftssteuer hat im internationalen Vergleich eine sehr 
geringe Bedeutung. Die Lohnsteuer wirkt zwar eindeutig progressiv, die 
aufkommenstarken Umsatz- und Verbrauchsteuern wiederum regressiv. 
Die Verteilungswirkung unseres Abgabensystems ist daher im Großen 
und Ganzen proportional, kaum progressiv.

Bei einer relativ hohen allgemeinen Steuerbelastung sind in Öster
reich Einkommen und Vermögen nur unterdurchschnittlich be-
steuert. Während im Durchschnitt der OECD direkte, progressiv 
wirkende Abgaben wie Einkommens- und Vermögenssteuern ein 
starkes Gewicht haben, haben in Österreich die indirekten, propor-
tional oder regressiv wirkenden Steuern einen überdurchschnitt-
lichen Anteil.

Die Schweiz, USA und Japan – Länder mit geringer genereller Steuerbelas­
tung und niedrigen Steuersätzen – weisen durch einen markant höheren 
Anteil an Einkommens- und Ertragssteuern und hohen Vermögenssteuer­
anteilen eine sehr progressive Steuerstruktur aus.

Die Verteilungswirkung des Steuersystems  
nach Einkunftsarten
Ein anderer Aspekt der Verteilungswirkung des Steuersystems ist die Ver­
teilung der Steuerlast nach der ökonomischen Funktion. In einer Studie der 
Europäischen Kommission werden die Abgaben nach ökonomischen Kate­
gorien wie Abgaben auf unselbstständige Arbeit, Abgaben auf Kapitalerträ­
ge und Gewinne, Abgaben auf den Kapitalstock und Abgaben auf Konsum 
gruppiert und nach dem jeweiligen Anteil am BIP dargestellt. Anhand einer 
derartigen Darstellung kann man die überragende Bedeutung der Abgaben 
auf Arbeit für die öffentlichen Budgets erkennen, da etwas mehr als die 
Hälfte des gesamten Abgabenaufkommens auf diese Kategorie entfällt.

Abgabenstruktur in Österreich  
nach der ökonomischen Funktion 2007

Abgabenstruktur in Österreich 
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Eine weitere interessante Fragestellung ist die nach der effektiven durch­
schnittlichen Belastung verschiedener wirtschaftlicher Einkommen bzw. der 
Einkommensverwendung. In diesem Fall werden die Abgaben, die auf die 
wirtschaftlichen Kategorien Arbeit, Kapital und Konsum entfallen, den ent­
sprechenden Einkommen aus Arbeit bzw. Kapital sowie den Konsumaus­
gaben gegenübergestellt. 

Bei der impliziten Abgabenquote auf Kapital werden Steuern auf Gewinne, 
selbstständige Einkünfte und Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft so­
wie auch Steuern für Vermietung und Verpachtung, Steuern auf Zinsen, 
Dividenden und sonstige Kapitalerträge privater Haushalte und auch die 
Steuern auf Vermögen und Vermögenstransaktionen den entsprechenden 
Einkommen aus Besitz und Unternehmen (Daten aus der Volkswirtschaftli­
chen Gesamtrechnung) gegenübergestellt. Der starke Anstieg der Abgaben­
quote auf Kapital in Österreich im Jahr 2001 ist in erster Linie darauf zurück­
zuführen, dass die Unternehmen hohe Vorauszahlungen an Einkommen- 
und Körperschaftsteuer leisteten, um die neu eingeführte Verzinsung von 
Steuernachzahlungen zu vermeiden. Durch die Reformen 2004 und 2005 im 
Unternehmenssteuerbereich (begünstigte Besteuerung einbehaltener Ge­
winne bei der Einkommensteuer und Senkung des Körperschaftsteuer­
satzes) müsste ein Rückgang dieser Quote zu beobachten sein. Aufgrund der 
massiven Gewinne ist das Aufkommen aus der Körperschaftsteuer relativ 
konstant geblieben. 

Der implizite Steuersatz auf Arbeit stellt die von den Löhnen und Gehäl-
tern eingehobene Lohnsteuer, die Sozialversicherungsbeiträge der Arbeit­
nehmerInnen und ArbeitgeberInnen für die ausbezahlten Löhne und Gehäl­
ter sowie so genannten „payroll taxes“ (z. B. Kommunalsteuer, Beitrag zum 
Familienlastenausgleichsfonds etc.) den Arbeitseinkommen gegenüber 
(Lohn- und Gehaltssumme zuzügl. Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversiche­
rung und „payroll taxes“). In Österreich beträgt die implizite Abgabenquo­
te auf Arbeit 41 % und liegt damit mehr als sechs Prozentpunkte über dem 
europäischen Durchschnitt (EU-27 bzw. EU-16 Eurozone). Es handelt sich 
dabei um aggregierte Daten (insgesamt in der Volkswirtschaft erhobene 
Lohnabgaben bezogen auf die ingesamt verdienten Einkommen aus un­
selbstständiger Arbeit), die die durchschnittliche effektive Belastung der 
Arbeitseinkommen in der Volkswirtschaft darstellen. Natürlich werden die 
individuellen Abgabenbelastungen, abhängig vom Familienstand und der 
Lohnhöhe, von dieser durchschnittlichen aggregierten Belastungsquote 
abweichen. 

Die seit den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts stark gestiegene implizite 
Abgabenbelastung der unselbstständigen Arbeit scheint sich in den letzten 
Jahren auf dem sehr hohen Niveau stabilisiert zu haben, was auch dem eu­
ropäischen Trend entspricht. Eine der Ursachen des starken Anstiegs in den 
letzten Jahrzehnten ist sicherlich der Ausbau öffentlicher Leistungen im Be­
reich der sozialen Sicherheit (Pensionen, Gesundheit etc.), der in erster Linie 
über die Anhebung der Sozialversicherungsbeiträge erfolgte. Eine weitere 
generell in Europa zu beobachtende Entwicklung ist, dass sich die einzelnen 
Staaten im Bereich der Gewinn- und Vermögensbesteuerung einen Steuer­
wettbewerb liefern. Durch die hohe Mobilität des Kapitals ist der Druck zu 
Steuersenkungen in diesem Bereich sehr groß, durch Steueranreize wird 
versucht, einen attraktiven Unternehmensstandort und Finanzplatz zu schaf­
fen. Da aber die öffentlichen Aufgaben und Leistungen nicht zurückgenom­
men werden (können oder sollen), kommt es zu Umschichtungen und damit 
zu einer höheren Belastung der Löhne und Gehälter. Die Europäische Kom­
mission weist seit Jahren auf die immense Abgabenbelastung des Faktors 
Arbeit und eine notwendige Rücknahme dieser Belastung hin, um damit (in 
Zusammenspiel mit anderen Maßnahmen) die Arbeitslosigkeit zu senken.

Abgabenquote  
auf Kapital

Abgabenbelastung  
auf Arbeit
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Implizite Steuersätze in Österreich
1995–2007

Quelle:	 European Commission, Taxation trends in the European Union, 2009.

Ein besonderes Problem im Zusammenhang mit der impliziten Abgaben­
belastung der Löhne und Gehälter stellen in Österreich sicherlich die lohn
summenabhängigen Abgaben („payroll taxes“) dar (Wohnbauförderungs­
beitrag, Kommunalsteuer, Dienstgeberbeitrag zum FLAF, Dienstgeberzu­
schlag für die Wirtschaftskammer). Diese Abgaben werden einfachheits­
halber auf die Lohn- und Gehaltssumme aufgeschlagen, obwohl alle Bevöl­
kerungsschichten Anspruch auf Familienbeihilfe, Kinderbetreuungsgeld, 
Wohnbauförderung und kommunale Leistungen haben. In den meisten 
anderen Ländern werden solche Leistungen aus dem allgemeinen Steuer­
topf finanziert. Die hohe Abgabenbelastung der Löhne und Gehälter wirkt 
beschäftigungshemmend bzw. werden in der Produktion weniger Arbeits­
kräfte und mehr Maschinen eingesetzt. In keinem anderen OECD-Staat sind 
diese Abgaben so hoch wie in Österreich.

Sehen wir uns dazu das Aufkommen an lohnsummenabhängigen Abgaben 
im internationalen Vergleich an:

Lohnsummenabhängige Abgaben in der OECD 2006  
in Prozent des BIP

Q: OECD Revenue Statistics 2006.
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Die ArbeitnehmerInnenvertretungen treten dafür ein, diese Ab-
gaben deutlich zu senken und so den Einsatz von Arbeitskräften 
zu verbilligen – stattdessen soll eine Wertschöpfungsabgabe ein-
geführt werden. Nicht allein die Lohnsumme soll Anknüpfungs-
punkt für diverse Steuern sein, sondern zusätzlich auch andere 
Komponenten der Wertschöpfung wie Gewinne, Abschreibungen, 
Fremdkapitalzinsen sowie Mieten und Pachten.

Die Wertschöpfungsabgabe wird mitunter auch als „Maschinensteuer“ be­
zeichnet. Dies ist insofern unzutreffend, als zwar auch die Abschreibungen 
besteuert werden sollen, aber eben nicht nur diese, und auch nicht einseitig 
Maschinenankäufe. Es geht nicht um eine einseitige Belastung des Faktors 
Kapital oder des Faktors Arbeit, sondern um eine gleichmäßige Belastung 
aller Komponenten der Wertschöpfung.

Würden die Lohnsummensteuern durch eine Wertschöpfungsabgabe er- 
setzt, würden arbeitsintensive Branchen entlastet, kapitalintensive Bran-
chen belastet werden (z. B. Energiewirtschaft, Land- und Forstwirtschaft, 
Wohnungswirtschaft), wobei es teilweise wohl Abferderungen geben müss­
te. Die WirtschaftsforscherInnen gehen davon aus, dass mittelfristig mehr 
Arbeitskräfte beschäftigt werden würden.

Ziel einer Reform des österreichischen Steuersystems wäre es wohl, 
die Abgaben, die auf dem Faktor Arbeit lasten, schrittweise zu 
verringern. Auch auf der Ebene der Europäischen Union laufen 
seit einigen Jahren Bemühungen, eine Neuorientierung der Steuer
systeme der einzelnen Länder in diese Richtung zu erreichen.

Forderung einer  
Wertschöpfungs- 
abgabe
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Glossar
Abgabenquote
Bei der Abgabenquote handelt es sich um eine Kennzahl, die die relative 
Belastung durch die öffentlichen Abgaben darstellt (Abgaben inkl. Sozial­
versicherungsbeiträge dividiert durch BIP).

Absetzbeträge
Absetzbeträge mindern die Steuerschuld.

Durchschnittssteuersatz
Dividiert man den zu zahlenden Steuerbetrag durch den Bruttobezug oder 
die Steuerbemessungsgrundlage (je nach Fragestellung), ergibt sich der 
Durchschnittssteuersatz.

Einkommensteuer, analytische
Im Gegensatz zu einem synthetischen Einkommensteuersystem werden bei 
einer analytischen Einkommensteuer Einkünfte aus verschiedenen Ein­
kunftsarten unterschiedlich besteuert.

Einkommensteuer, synthetische
Im Gegensatz zur analytischen Einkommensteuer wird bei einem synthe­
tischen Einkommensteuersystem das Einkommen unabhängig von Ein­
kunftsart bzw. Einkunftsquelle besteuert.

Freibeträge
Freibeträge mindern die Steuerbemessungsgrundlage.

Grenzsteuersatz
Dividiert man die zusätzlich anfallende Steuer durch den zusätzlich verdien­
ten Einkommensbetrag, erhält man den Grenzsteuersatz.

Haushaltsbesteuerung
Die Einkünfte von Personen, die zusammen in einem Haushalt leben, wer­
den nicht getrennt voneinander, sondern gemeinsam versteuert (Gegensatz: 
Individualbesteuerung).

Implizite Steuersätze
Bei der Bildung von impliziten Steuersätzen werden alle Steuern und Abgaben 
verschiedenen ökonomischen Kategorien zugeordnet, um die spezifische Steu­
erbelastung darzustellen. Z. B. implizite Steuerbelastung der unselbstständigen 
Arbeit: Abgaben in Zusammenhang mit unselbstständiger Arbeit, und zwar 
unabhängig davon, ob sie vom/von der ArbeitnehmerIn oder ArbeitgeberIn zu 
leisten sind, dividiert durch Bruttoentgelte für unselbstständige Arbeit.

Individualbesteuerung
Die jeweiligen Einkünfte der steuerpflichtigen Personen werden getrennt 
voneinander besteuert (Gegensatz: Haushaltsbesteuerung).

Kopfsteuer
Bei einer Kopfsteuer haben alle BürgerInnen den gleichen absoluten Betrag 
zu zahlen.

Leistungsfähigkeitsprinzip
Die Abgabenerhebung erfolgt nach Maßgabe der wirtschaftlichen Leistungs­
fähigkeit des/der Steuerpflichtigen.

Objektsteuer
Die persönlichen Verhältnisse des/der Steuerpflichtigen haben keinen Ein­
fluss auf die Steuerhöhe (Gegensatz: Personensteuer, Subjektsteuer).

Personensteuer (Subjektsteuer)
Die persönlichen Verhältnisse des/der Steuerpflichtigen haben Einfluss auf 
die Steuerhöhe (Gegensatz: Objektsteuer).
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Progression
Ein progressiver Steuertarif zeichnet sich dadurch aus, dass mit steigender 
Bemessungsgrundlage der Durchschnittssteuersatz steigt.

Progression, kalte
Dabei handelt es sich um eine Lohnsteuererhöhung, die weder auf reale 
Einkommenserhöhungen noch auf Gesetzesänderungen zurückzuführen 
ist, sondern bei einem progressiven Steuertarif durch Inflation verursacht 
wird. Wenn in einem derartigen Fall die Lohnsteuererhöhung (z. B. 15 %) 
höher als die Inflationsrate ist (z. B. 10 %), ist die über der Inflationsrate 
liegende Steuererhöhung (5 Prozentpunkte) auf die kalte Progression zu­
rückzuführen.

Quellenabzugsverfahren
Beim Quellenabzugsverfahren wird die Steuer für die steuerpflichtigen 
Einkünfte direkt an der Einkunftsquelle berechnet und für die Steuerpflich­
tigen an das Finanzamt überwiesen (z. B. vom/von der ArbeitgeberIn bei 
der Lohnsteuer; von der Bank, Aktiengesellschaft oder Gesellschaft mit be­
schränkter Haftung bei der Kapitalertragsteuer).

Regression
Mit steigender Bemessungsgrundlage sinkt die durchschnittliche Belastung.

Steuergegenstand (Steuerobjekt)
Die Sache, die Geldsumme, die wirtschaftliche oder rechtliche Handlung, an 
die die Besteuerung im konkreten Fall anknüpft.

Steuern
Als Steuern bezeichnet man öffentliche Abgaben ohne rechtlichen Anspruch 
auf Gegenleistung.

Steuer, direkte
SteuerzahlerIn und SteuerträgerIn (die Person, die die Steuer wirtschaftlich 
trägt) sind identisch. Die Steuerlast kann nicht überwälzt werden.

Steuer, indirekte
SteuerzahlerIn und SteuerträgerIn (die Person, die die Steuer wirtschaftlich 
trägt) sind nicht identisch. Die Steuerlast kann überwälzt werden.

Steuerquoten
Bei Steuerquoten handelt es sich um Kennzahlen, die die relative Belastung 
durch die Besteuerung darstellen (z. B. Steuern dividiert durch BIP; Lohn­
steuer dividiert durch Lohn- und Gehaltssumme etc.).

Steuertarif
Der Steuertarif gibt an, wie sich ausgehend von der Bemessungsgrundlage 
die Steuerschuld berechnet.

Steuerüberwälzung
Die Weitergabe der Steuerbelastung durch Steuerpflichtige an die Nachfra­
gerInnen durch Erhöhung der Preise (Vorwälzung), oder an die Arbeitneh­
merInnen durch Herabsetzung der Löhne und Gehälter bzw. an die Liefe­
rantInnen durch Herabsetzung der Preise für Vorleistungen (Rückwälzung).

Veranlagungsverfahren
Im Gegensatz zum Quellenabzugsverfahren werden beim Veranlagungs­
verfahren die steuerpflichtigen Einkünfte vom/von der Steuerpflichtigen 
selbst dem Finanzamt mittels Steuererklärung mitgeteilt. Die Steuer wird 
von der Behörde berechnet und durch einen Bescheid vorgeschrieben.
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Beantwortung der Fragen
F1:	 Steuern sind öffentliche Abgaben ohne rechtlichen Anspruch auf eine 

direkte Gegenleistung. Es handelt sich dabei um Pflichtabgaben.

F2:	 Z. B. Lohnsteuer, 2008: 21,3 Mrd. €, Einkommen aus nichtselbststän­
diger Arbeit (Löhne und Gehälter, Pensionen, Krankengeld)

	 z. B. veranlagte Einkommensteuer, 2,7 Mrd. €, Einkommen natür­
licher Personen (z. B. Einkommen aus selbstständiger Arbeit, Ge­
werbebetrieb, Vermietung und Verpachtung etc.)

	 z. B. Kapitalertragsteuer auf Zinsen (KESt), 2008: 2,2 Mrd. €
	 z. B. Körperschaftsteuer, 5,9 Mrd. €, Gewinne der juristischen Perso­

nen (z. B. AG, GmbH)
	 z. B. Umsatzsteuer, 21,9 Mrd. €, Umsätze der Unternehmen an Liefe­

rungen und Leistungen.

F3:	 Die Steuer wird direkt an der Einkunftsquelle von der auszahlenden 
Stelle (z. B. ArbeitgeberIn, Bank, AG, GmbH) berechnet und für den/
die Steuerpflichtige/n an das Finanzamt abgeliefert.

F4:	 Die Einkünfte aus verschiedenen Einkunftsquellen werden addiert 
und der Gesamtbetrag einem einheitlichen Steuertarif unterworfen.

F5:	 Nicht die Bruttoeinnahmen unterliegen der Besteuerung, sondern das 
Einkommen, das nach Abzug der Ausgaben übrig bleibt, die zur Ein­
kunftserzielung aufgewendet wurden (Abzug von Betriebsausgaben 
bzw. Werbungskosten).

F6:	 Personen von gleicher wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit haben eine 
gleich hohe Steuerlast zu tragen (horizontale Gerechtigkeit), Steuer­
pflichtige von unterschiedlicher wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit 
dagegen eine entsprechend unterschiedliche Steuerlast (vertikale 
Leistungsfähigkeit).

F7:	 Ein Freibetrag vermindert die Steuerbemessungsgrundlage, ein Ab­
setzbetrag die Steuerschuld.

F8:	 Steuerzahlung / Einkommen * 100 = Durchschnittssteuersatz
	 zusätzliche Steuerzahlung / zusätzliches Einkommen * 100 = Grenz­

steuersatz

F9:	 Zunächst wird der Gewinn der Kapitalgesellschaft (z. B. AG, GmbH) 
mit 25 % Körperschaftsteuer besteuert. Von den Gewinnanteilen, die 
ausgeschüttet werden, wird weiters 25 % Kapitalertragsteuer abgezo­
gen. Der/Die EmpfängerIn kann es nun bei der 25 %igen Kapitaler­
tragsbesteuerung belassen oder diese ausgeschütteten Erträge in die 
Einkommensteuererklärung aufnehmen (halber Durchschnittssteuer­
satz unter Anrechnung der bereits entrichteten Kapitalertragsteuer).

F 10:	 Der/Die UnternehmerIn hat für die ausgeführten Umsätze an Lie­
ferungen und sonstigen Leistungen die Umsatzsteuer (Normalsatz 
20 %; ermäßigter Satz 10 %) an das Finanzamt zu zahlen. Dabei dür­
fen allerdings die Umsatzsteuerbeträge, die für Vorleistungen von 
anderen UnternehmerInnen in Rechnung gestellt wurden (Vorsteuer) 
in Abzug gebracht werden. Nur die Differenz ist an das Finanzamt 
abzuführen. Übersteigt der Vorsteuerabzug die Umsatzsteuerschuld, 
bekommt der/die UnternehmerIn die Differenz vom Finanzamt ver­
gütet (Gutschrift).

F 11:	 Bei einem internationalen Vergleich ist in der Regel die Abgaben­
quote aussagekräftiger als eine reine Steuerquote, da einige Staa­
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ten ihre Ausgaben für soziale Sicherheit (Unfall, Krankheit, Alter, 
Arbeitslosigkeit) ausschließlich über Steuern, andere dagegen in un­
terschiedlicher Zusammensetzung über Sozialversicherungsbeiträge 
und Steuermittel finanzieren. Selbst beim Vergleich von Abgaben­
quoten ist zu beachten, dass den BürgerInnen verpflichtende Bei­
träge vorgeschrieben werden können bzw. zwangsläufig Ausgaben 
entstehen, die in der Abgabenquote keinen Niederschlag finden (z. B. 
verpflichtende Pensionskassenbeiträge).



SKRIPTEN 
ÜBERSICHT

Anmeldungen zum Fernlehrgang des ÖGB:

ÖGB-Referat für Bildung, Freizeit, Kultur
1010 Wien, Laurenzerberg 2  •  Telefonische Auskunft 01 / 534  44 / 444 Dw.

AR-1 Kollektive Rechtsgestaltung
AR-2A Betriebliche Interessenvertretung
AR-2B Mitbestimmungsrechte des Betriebsrates
AR-2C Rechtstellung des Betriebsrates
AR-3 Arbeitsvertrag
AR-4 Arbeitszeit
AR-5 Urlaubsrecht und Pflegefreistellung
AR-6 Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall
AR-7 Gleichbehandlung im Arbeitsrecht
AR-8A Arbeitnehmerschutz I: 

Überbetrieblicher Arbeitnehmerschutz
AR-8B Arbeitnehmerschutz II: 

Innerbetrieblicher Arbeitnehmerschutz
AR-9 Beendigung des Arbeitsverhältnisses
AR-10 Arbeitskräfteüberlassung
AR-11 Betriebsvereinbarung
AR-12 Lohn(Gehalts)exekution
AR-13 Berufsausbildung
AR-14 Wichtiges aus dem Angestelltenrecht
AR-15 Betriebspensionsrecht I
AR-16 Betriebspensionsrecht II 
AR-17 Betriebspensionsrecht III
AR-18 Abfertigung neu
AR-19 Betriebsrat – Personalvertretung 

Rechte und Pflichten
AR-20 Arbeitsrecht in den Erweiterungsländern
AR-21 Atypische Beschäftigung
AR-22 Die Behindertenvertrauenspersonen

ARBEITSRECHT

SR-1 Grundbegriffe des Sozialrechts

SR-2 Geschichte der sozialen Sicherung

SR-3 Sozialversicherung – Beitragsrecht

SR-4 Pensionsversicherung I:  
Allgemeiner Teil

SR-5 Pensionsversicherung II:  
Leistungsrecht

SR-6 Pensionsversicherung III:  
Pensionshöhe

SR-7 Krankenversicherung I:  
Allgemeiner Teil

SR-8 Krankenversicherung II:  
Leistungsrecht

SR-9 Unfallversicherung

SR-10 Arbeitslosenversicherung I:

 Allgemeiner Teil

SR-11 Arbeitslosenversicherung II:

 Leistungsrecht

SR-12 Insolvenz-Entgeltsicherung

SR-13 Finanzierung des Sozialstaates

SR-14 Pflegesicherung

SR-15 Sozialhilfe

SozIALRECHT

Diese Reihe ist in Fertigstellung: die einzelnen Skripten werden  
laufend aktualisiert.

GEWERKSCHAFTSKuNDE

GK-1 Was sind Gewerkschaften? Struktur und 
Aufbau der österreichischen Gewerk-
schaftsbewegung

GK-2 Geschichte der österreichischen Gewerk-
schaftsbewegung von den Anfängen bis 
1945

GK-3A Geschichte der österreichischen Gewerk-
schaftsbewegung in der Zweiten Republik, 
Teil 1: ÖGB 1945 bis 1955

GK-3B Geschichte der österreichischen Gewerk-
schaftsbewegung in der Zweiten Republik, 
Teil 2: ÖGB 1956 bis 1982

GK-3C Vom 1. bis zum 16. ÖGB-Bundeskongress

GK-4 ÖGB-Statuten, Geschäftsordnung des ÖGB

GK-7 Die Kammern für Arbeiter und Angestellte
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VÖGB-/AK-Fernlehrgang

Auf der ÖGB-Homepage fi ndet sich 
ebenfalls eine Übersicht der Skripten: 

www.voegb.at/skripten

Zudem übermitteln wir gerne 
einen Folder mit dem jeweils 

aktuellen Bestand an Skripten und 
stehen für weitere Informationen  

zur Verfügung. ● Informationen und Bestellung
der VÖGB-/AK-Skripten

Für die Bestellung ist Kollegin Margarita 
Skalla (ÖGB-Referat für Bildung, Freizeit, 
Kultur, 1010 Wien, Laurenzerberg 2) 
 zuständig:
Tel. 01/534 44/444 Dw. 
Fax: 01/534 44/100 444 Dw.
E-Mail: margarita.skalla@oegb.at

Kollegin Katharina Painer ist für 
inhaltliche Fragen zu kontaktieren:
Tel. 01/534 44/417 Dw.
E-Mail: katharina.painer@oegb.at

Der Fernlehrgang ist für alle, die nicht an gewerkschaftlichen Seminaren teilnehmen können, 
gedacht. Durch den Fernlehrgang bietet der ÖGB die Möglichkeit, sich gewerkschaftliches 
Grundwissen im Selbststudium anzueignen. Teilnehmen können gewerkschaftliche Funk-
tionärInnen der Arbeitnehmervertretung und interessierte Gewerkschaftsmitglieder. Die 
Skripten können auch als Schulungsmaterial für Seminare und Vorträge verwendet werden.

● Wie nehme ich teil?
Es sind keine besonderen Vorkenntnisse nötig, einfach anrufen oder E-Mail senden. 
Die Abwicklung erfolgt per Post oder E-Mail,  Anpassung an individuelles Lerntempo – 
ständige Betreuung durch das ÖGB-Referat für Bildung, Freizeit und Kultur. Die Teilnahme 
ist für Gewerkschaftsmitglieder kostenlos.  Nach Absolvierung einer Skriptenreihe erhält 
der Kollege/die Kollegin eine Teilnahmebestätigung.

● Was sind Themen und Grundlagen?
Über 100 von Spezialisten gestaltete Skripten, fachlich fundiert, leicht verständlich, 
zu folgenden Themenbereichen: • Gewerkschaftskunde • Politik und Zeitgeschehen • 
Sozialrecht • Arbeitsrecht • Wirtschaft–Recht–Mitbestimmung • Internationale
Gewerkschaftsbewegung • Wirtschaft • Praktische Gewerkschaftsarbeit •
Humanisierung–Technologie–Umwelt • Soziale Kompetenz
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Name und Adresse:

Fragen zu Wirtschaft 12
Wir ersuchen die folgenden Fragen zu beantworten:*

1.	 Steuern sind kein Selbstzweck, sondern ein wichtiges wirtschaftspoli­
tisches Instrument. Beschreiben Sie kurz, für welche staatlichen Aufgaben 
Steuern benötigt werden.

2.	 Nennen Sie Gründe, warum die Einkommensteuer für das Ziel einer 
gleichmäßigeren Verteilung der Einkommen genutzt werden sollte (Um­
verteilung von EmpfängerInnen hoher Einkommen zu EmpfängerInnen 
niedriger Einkommen) bzw. beurteilen Sie die Umverteilungswirkungen 
unseres Steuersystems insgesamt. 

VÖGB-/AK-Fernlehrgang

Auf der ÖGB-Homepage fi ndet sich 
ebenfalls eine Übersicht der Skripten: 

www.voegb.at/skripten

Zudem übermitteln wir gerne 
einen Folder mit dem jeweils 

aktuellen Bestand an Skripten und 
stehen für weitere Informationen  

zur Verfügung. ● Informationen und Bestellung
der VÖGB-/AK-Skripten

Für die Bestellung ist Kollegin Margarita 
Skalla (ÖGB-Referat für Bildung, Freizeit, 
Kultur, 1010 Wien, Laurenzerberg 2) 
 zuständig:
Tel. 01/534 44/444 Dw. 
Fax: 01/534 44/100 444 Dw.
E-Mail: margarita.skalla@oegb.at

Kollegin Katharina Painer ist für 
inhaltliche Fragen zu kontaktieren:
Tel. 01/534 44/417 Dw.
E-Mail: katharina.painer@oegb.at

Der Fernlehrgang ist für alle, die nicht an gewerkschaftlichen Seminaren teilnehmen können, 
gedacht. Durch den Fernlehrgang bietet der ÖGB die Möglichkeit, sich gewerkschaftliches 
Grundwissen im Selbststudium anzueignen. Teilnehmen können gewerkschaftliche Funk-
tionärInnen der Arbeitnehmervertretung und interessierte Gewerkschaftsmitglieder. Die 
Skripten können auch als Schulungsmaterial für Seminare und Vorträge verwendet werden.

● Wie nehme ich teil?
Es sind keine besonderen Vorkenntnisse nötig, einfach anrufen oder E-Mail senden. 
Die Abwicklung erfolgt per Post oder E-Mail,  Anpassung an individuelles Lerntempo – 
ständige Betreuung durch das ÖGB-Referat für Bildung, Freizeit und Kultur. Die Teilnahme 
ist für Gewerkschaftsmitglieder kostenlos.  Nach Absolvierung einer Skriptenreihe erhält 
der Kollege/die Kollegin eine Teilnahmebestätigung.

● Was sind Themen und Grundlagen?
Über 100 von Spezialisten gestaltete Skripten, fachlich fundiert, leicht verständlich, 
zu folgenden Themenbereichen: • Gewerkschaftskunde • Politik und Zeitgeschehen • 
Sozialrecht • Arbeitsrecht • Wirtschaft–Recht–Mitbestimmung • Internationale
Gewerkschaftsbewegung • Wirtschaft • Praktische Gewerkschaftsarbeit •
Humanisierung–Technologie–Umwelt • Soziale Kompetenz
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*	 FernlehrgangsteilnehmerInnen bitten wir, nach Abschluss der Fragen­
beantwortung die Seite(n) mit den Fragen abzutrennen und an folgende 
Adresse zu senden:

	 Fernlehrgang des Österreichischen Gewerkschaftsbundes
	 1010 Wien, Laurenzerberg 2.

3.	 Nennen Sie Argumente aus der Sicht der ArbeitnehmerInnenvertre­
tungen, die die Forderungen nach Lohnsteuersenkung untermauern.

4.	 Äußern Sich sich kritisch zu folgender Meinung: „Ich halte Steuern auf 
Zinsen und Erbschaften für ungerecht, da ja seinerzeit bei der Erarbeitung 
des Kapitals bzw. des Vermögens bereits von mir oder jemand anderem 
Steuern bezahlt worden sind.“


